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Erstes Gesetz
zur Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes
(Erstes Versorgungsrücklageänderungsgesetz –

1. VersRücklÄndG)

Vom  23 . September 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes

Das Versorgungsrücklagegesetz vom 6. Oktober 1999 (GVBl.
S. 543) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Dieses Gesetz gilt für das Land Berlin und die der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die als Dienstherren an Be-
amte und Richter Dienstbezüge und an Versorgungsempfänger
Versorgungsbezüge zahlen, mit Ausnahme der landesunmittel-
baren Sozialversicherungsträger. Die landesunmittelbaren Sozi-
alversicherungsträger haben, soweit sie nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen an Angestellte Dienstbezüge und an Ver-
sorgungsempfänger Versorgungsbezüge zahlen, anderweitig
Rückstellungen für ihre künftigen Pensionsverpflichtungen min-
destens in der nach § 6 bestimmten Höhe zu bilden. Die für die
Sozialversicherung zuständige Senatsverwaltung hat die Rück-
lagenbildung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht auf Dauer sicher-
zustellen.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 1 werden die Worte „Landeszentralbank in
Berlin und Brandenburg“ durch die Worte „Deutschen
Bundesbank Filiale Berlin“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden jeweils die Worte „Landeszentralbank“
und „Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg“
durch die Worte „Deutschen Bundesbank Filiale Berlin“
ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.

3. In § 6 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 14a Abs. 2“ durch die
Angabe „§ 14a Abs. 2, 2a und 3“ ersetzt.

4. § 7  wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14a Abs. 2“ durch die Angabe
„§ 14a Abs. 2, 2a und 3“ und die Angabe „2014“ durch die
Angabe „2018“ ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

5. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „sieben“ durch das Wort „sechs“ er-
setzt.

b) In Satz 2 werden nach den Worten „Senatsverwaltung für In-
neres“ das Komma und die Worte „der für die Sozialversiche-
rung zuständigen Senatsverwaltung“ gestrichen und die Wor-
te „Deutschen Beamtenbundes – Landesbund Berlin e. V.“
durch die Worte „DBB – Beamtenbund und Tarifunion – Ber-
lin“ ersetzt.

Artikel II

Entnahme von Mitteln
der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger

Die landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger erhalten die
dem Sondervermögen bereits zugeführten Mittel zuzüglich der Ge-
winnerträge auf Grund der Änderungen dieses Gesetzes zurück. Die
Entnahme der Mittel ist bei der für die Verwaltung des Sondervermö-
gens zuständigen Stelle zu beantragen.

Artikel III

Neubekanntmachung

Die Senatsverwaltung für Inneres wird ermächtigt, das Versor-
gungsrücklagegesetz in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem
Datum bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wort-
lautes zu beseitigen.

Artikel IV

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Abweichend hiervon tritt
Artikel I Nr. 1 mit Wirkung vom 1. Januar 1999 in Kraft.

Berlin, den 23. September 2005

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Gesetz
zur Herstellung von Transparenz bei den Vorstandsvergütungen
der Berliner Anstalten und den Geschäftsführungsvergütungen

bei Beteiligungen Berlins an privatrechtlichen Unternehmen
(Vergütungs- und Transparenzgesetz)

Vom 23. September 2005 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

In das Berliner Betriebegesetz vom 9. Juli 1993 (GVBl. S. 319),
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 16. September
2004 (GVBl. S. 397), wird folgender § 16a eingefügt:

„§ 16a

Offenlegung der Vorstandsvergütungen

Im Anhang zum Jahresabschluss oder an anderer geeigneter Stel-
le sind für die Mitglieder des Vorstandes der Anstalten die für die
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge (Gehälter,
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art) jeweils ein-
zeln anzugeben. Im Übrigen gilt insbesondere für die Veröffent-
lichung von Abfindungen, gewährten Vorschüssen und Krediten
§ 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a und c des Handelsgesetzbuches ent-
sprechend.“

Artikel II

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 20. November
1995 (GVBl. S. 805, 1996 S. 118), zuletzt geändert durch Artikel II
des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. 2005 S. 2), wird wie
folgt geändert:

1. § 65 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird der abschließende Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) Es wird folgende Nummer 5 angefügt:

„5. gewährleistet ist, dass der Anhang in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des § 285 Satz 1 Nr. 9 Buch-
stabe a Satz 5 bis 9 des Handelsgesetzbuches für börsen-
notierte Gesellschaften aufgestellt und geprüft wird.“

2. Es wird folgender § 65a eingefügt:

„§ 65a

Offenlegung der Vergütung der Mitglieder
des Geschäftsführungsorgans

Bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an
denen das Land Berlin mehrheitlich beteiligt ist, stellt das Land
Berlin sicher, dass in den Gesellschaftsverträgen oder Satzungen
der Beteiligungsgesellschaften die Verpflichtung aufgenommen
wird, dass für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans die
für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge
(Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen,
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder
Art) im Anhang zum Jahresabschluss oder an anderer geeigneter
Stelle jeweils einzeln angegeben werden und für die Veröffent-
lichung von Abfindungen, gewährten Vorschüssen und Krediten
§ 285 Satz 1 Nr. 9 des Handelsgesetzbuches Anwendung findet.
Die auf Veranlassung des Landes Berlin gewählten oder entsand-
ten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen wirken auf
die Einhaltung dieser Verpflichtung hin.“

Artikel III

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Es findet erstmals Anwendung
auf Jahresabschlüsse für das nach dem 31. Dezember 2005 begin-
nende Geschäftsjahr.

Berlin, den 23. September 2005

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung
über die Festsetzung des Landschaftsplans I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte
Vom 16. August 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 5 des Berliner Naturschutzgesetzes in
der Fassung vom 28. Oktober 2003 (GVBl. S. 554), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. März 2005 (GVBl. S. 194), wird verord-
net:

§ 1

Geltungsbereich

Der Landschaftsplan I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren
wird für den folgenden Geltungsbereich festgesetzt:

Die Begrenzung des Geltungsbereiches verläuft im Norden entlang
der Bernauer Straße (südliche Straßenbegrenzungslinie) von der
Ackerstraße bis zur Schwedter Straße. Von dort nach Süden abkni-
ckend, folgt sie der Bezirksgrenze zu Pankow als östliche Begren-
zung entlang der Schwedter Straße, Choriner Straße und Gormann-
straße bis zur Torstraße. Die Geltungsbereichsgrenze wird im Süden
gebildet durch die Torstraße (nördliche Straßenbegrenzungslinie)
und knickt am Oranienburger Tor entlang der Chausseestraße (öst-
liche Straßenbegrenzungslinie) nach Nordwesten. Sie knickt an der
Invalidenstraße nach Osten und verläuft weiter entlang der Invali-
denstraße (östliche Straßenbegrenzungslinie) als nördliche Begren-
zung bis zur Ackerstraße und ab dort entlang der Ackerstraße (öst-
liche Straßenbegrenzungslinie) Richtung Norden bis zur Bernauer
Straße, wobei das Grundstück des Friedhofes der Elisabeth-Kirchen-
gemeinde in der Ackerstraße 37 ausgespart ist.

§ 2

Bestandteile des Landschaftsplans

(1) Der Landschaftsplan besteht aus einer Festsetzungskarte und
einem Text mit Begründung.

(2) Der Landschaftsplan ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.

(3) Die textlich festgesetzten Maßnahmen des Landschaftsplans
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

§ 3

Einsichtnahme

Die Urschrift des Landschaftsplans kann bei der örtlich zustän-
digen unteren, eine beglaubigte Ausfertigung des Landschaftsplans
bei der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 4
Entschädigung

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche nach § 47 Abs. 1 und 2 des
Berliner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 des Baugesetzbuchs und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
rechter Geltendmachung nach § 47 Abs. 1 und 2 des Berliner Na-
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 44 Abs. 4 des Baugesetzes

wird hingewiesen.

§ 5
Verfahrensfehler

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in

§ 10 Abs. 6 Satz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes bezeichnet
sind oder

2. Mängel der Abwägung
innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin geltend ma-
chen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. Nach § 10 Abs. 6 des Berliner Naturschutz-
gesetzes ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
sowie des Abwägungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt sind.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. August 2005

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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A n l a g e

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Festsetzung des Land-
schaftsplans I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren

Nummer 1 Verordnungszweck

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden Mindestanforderungen hinsichtlich der natur-
haushalts-wirksamen Gestaltung der Baugrundstücke als „Biotop-
flächenfaktor“ im Sinne der Nummern 3 und 4 festgesetzt. Die Fest-
setzung erfolgt in der Planzeichnung durch Angabe des Biotop-
flächenfaktors für einen jeweils räumlich abgegrenzten Teilbereich
als Dezimalzahl sowie durch ergänzende textliche Festsetzungen.

Nummer 2 Biotopflächenfaktor

(1) Bei Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs, die die
Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen zum Inhalt haben,
darf der sich aus den Nummern 3 und 4 ergebende Biotopflächen-
faktor den festgesetzten Biotopflächenfaktor nicht unterschreiten,
soweit nicht die Voraussetzungen der Festsetzungen Nummer 6,
Nummer 6a oder Nummer 7 vorliegen. Im Falle der Änderung
baulicher Anlagen gilt dies nur, wenn mit der Änderung zusätzliche
Aufenthaltsräume geschaffen werden oder sich der im Sinne von
Nummer 5 zu bestimmende Überbauungsgrad des Grundstücks er-
höht. Die zum Erreichen des Biotopflächenfaktors erforderlichen
Maßnahmen sind vorrangig auf der Grundfläche durchzuführen.
Dabei sollen vorhandene Vegetationsflächen berücksichtigt werden. 

(2) Im Falle der Nutzungsänderung ohne Änderung der baulichen
Anlagen besteht keine Pflicht zur Umsetzung des festgesetzten Bio-
topflächenfaktors. Vorhaben, im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs,
die aus Gründen des Umweltschutzes durchgeführt oder durch-
geführt werden müssen, sind von der Einhaltung des Biotopflächen-
faktors freigestellt.

Nummer 3 Berechnungsmethode

Der Biotopflächenfaktor eines Grundstücks ist die Verhältniszahl,
die sich aus dem Verhältnis der nach den folgenden Sätzen rechne-
risch zu ermittelnden naturhaushalts-wirksamen Fläche zur Grund-
stücksfläche ergibt. Dabei wird einzelnen Flächentypen gemäß Num-
mer 4 ein spezifischer Anrechnungsfaktor entsprechend ihrer Wir-
kung auf den Naturhaushalt zugewiesen. Die auf dem Grundstück
vorzufindenden Flächentypen gemäß Nummer 4 sind nach ihrer
Größe in Quadratmetern gesondert zu erfassen und mit dem zugehö-
rigen Anrechnungsfaktor zu multiplizieren. Die sich danach für je-
den Flächentyp gesondert ergebenden Werte sind zu addieren. Die
Summe ist in Verhältnis zu der Größe des Grundstücks zu setzen. Der
Biotopflächenfaktor ergibt sich somit nach der Formel

Die Werte des Biotopflächenfaktors sind auf zwei Stellen hinter dem
Komma mathematisch auf- beziehungsweise abzurunden.

Nummer 4 Flächentypen

Bei der Ermittlung des Biotopflächenfaktors nach Nummer 3 sind
für die einzelnen Flächentypen folgende Anrechnungsfaktoren zu
verwenden: 

(1) Vegetationsflächen mit Anschluss an anstehenden Boden (Ver-
fügbarkeit als Standort für Vegetationsentwicklung und als Lebens-
raum für Tiere ohne Beurteilung der Qualität der Vegetation) haben
den Anrechnungsfaktor 1,0.

(2) Halboffene Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und wasser-
durchlässigen Belägen, die neben Versickerung auch Pflanzen-
bewuchs zulassen, wie zum Beispiel Rasenschotter, Holzpflaster mit
hohem Fugenanteil, Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine oder
Rasenklinker (auf Flächen mit geringer Nutzungsintensität – zum Bei-
spiel Feuerwehrzufahrt) haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

(3) Teilversiegelte Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und was-
serdurchlässigen Belägen, die in gewissem Umfang Versickerung,
aber in der Regel keinen Pflanzenbewuchs zulassen, wie zum Bei-
spiel Klinker, Großsteinpflaster, Kleinsteinpflaster, Mosaikpflaster,
Holzpflaster, Betonverbundsteine oder Platten (mit Fuge auf Sand-/
Schotterunterbau), Sandflächen, Schotter, wassergebundene Decke,
offener, stark verdichteter Boden, durchlässige Kunststoffbeläge,
Rasengittersteine oder Rasenklinker auf intensiv genutzten Flächen
(zum Beispiel Stellplätze, Zufahrten) sowie halboffene Flächen im
Sinne von Absatz 2 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen und Dach-
flächen haben den Anrechnungsfaktor 0,3.

(4) Begrünte Dachflächen und sonstige Vegetationsflächen ohne
Anschluss an anstehenden Boden sind wie folgt zu unterscheiden:

a) Dachflächen von oberirdischen Gebäuden oder Gebäudeteilen
mit extensiver Begrünung, nicht aber von Hochhäusern im Sinne
der Bauordnung Berlin, haben den Anrechnungsfaktor 0,7. In-
tensiv genutzte Dachbegrünung wird nach Maßgabe der Buch-
staben b) und c) angerechnet.

b) Sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an anstehenden
Boden, insbesondere auf Kellerdecken/Tiefgaragen mit einem
Bodenauftrag von weniger als 80 Zentimeter sowie Hochbeete,
haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

c) Flächen im Sinne von b) mit einem Bodenauftrag von 80 Zenti-
meter und mehr haben den Anrechnungsfaktor 0,7.

(5) Bei nicht begrünten Dächern wird die Projektionsfläche mit ei-
nem Faktor von 0,2 angerechnet, soweit das auf diesen Flächen an-
fallende Regenwasser auf den Grundstücksfreiflächen flächenhaft
über Vegetation versickert wird. Die Anrechnung ist ausgeschlossen,
wenn die Versickerungsfläche nach ihrer Größe den überwiegenden
Teil der Grundstücksfreifläche beansprucht und hierdurch die Nut-
zung der Grundstücksfreifläche für die Bewohner des Grundstücks
wesentlich beeinträchtigt wird. Die Versickerungsmulden müssen
frei von Bodenverunreinigungen sein.

(6) Flächen begrünter fensterloser Außenwände, insbesondere
Brandwände, und begrünter Mauern (Vertikalbegrünung) sind bis zu
einer Höhe von zehn Metern mit einem Faktor von 0,5 anzurechnen.
Dies entspricht in etwa der Fläche, die innerhalb von zehn Jahren
von Selbstklimmern berankt wird. Bei der Begrünung mit einem
Rankgerüst wird die Fläche angerechnet, die das Rankgerüst ab-
deckt, jedoch maximal bis zu zehn Metern Höhe. Die Anrechnung er-
folgt für das Grundstück mit der Bebauung, dessen Flächen begrünt
werden.

(7) Versiegelte Flächen, das heißt, Flächen ohne Pflanzenbewuchs
mit luft- und/oder wasserundurchlässigen Belägen, zum Beispiel Be-
ton, Asphalt, Terrazzo, Keramik, Platten/Pflasterung (mit gebunde-
nem Unterbau oder mit Fugenverguss), wasserundurchlässige
Kunststoffbeläge sowie teilversiegelte Flächen im Sinne von Absatz
3 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen und Dachflächen sind nicht an-
zurechnen.

(8) Flächentypen, die hier nicht genannt sind, können auf den Bi-
otopflächenfaktor angerechnet werden, soweit sie sich auf die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes positiv auswirken. Der Anrech-
nungsfaktor ist in diesen Fällen entsprechend den Absätzen 1 bis 7
zugrunde liegenden Bewertungskriterien zu ermitteln. 

Nummer 5 Überbauungsgrad

Der Überbauungsgrad – ÜBG – eines Grundstücks ergibt sich aus
dem Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Grund-
stücksfläche insgesamt. Die Anlagen nach § 19 Abs. 4 der Bau-
nutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990, das heißt, Garagen und Stellplätze mit ihren Zu-
fahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverord-
nung sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche,
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sind bei der
Ermittlung des Überbauungsgrades nicht anzurechnen. Der Über-
bauungsgrad ist auf zwei Stellen hinter dem Komma mathematisch
auf- beziehungsweise abzurunden.

BFF =
(… m2 Flächentyp a • Anrechnungsfaktor x) + (… m2 Flächentyp b • Anrechnungsfaktor y) + …

… m2 Grundstücksfläche
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Nummer 6 Minderung bei Bauvorhaben nach § 29 des Bau-
gesetzbuchs

(1) Bei Vorhaben im Sinne von Nummer 2 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor abweichend von dem in der Plan-
zeichnung festgesetzten Biotopflächenfaktor, auf 0,30, soweit 

a) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen
und gewerblichen Zwecken dient, im Zusammenhang mit der ge-
werblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder

b) das Grundstück ausschließlich zu gewerblichen Zwecken oder

c) das Grundstück vorwiegend zu Zwecken der Unterbringung von
Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft,
der Verwaltung oder anderer kerngebietstypischer Nutzungen
oder

d) das Grundstück für Einrichtungen der technischen Infrastruktur
(Standorte für Anlagen der Ver- und Entsorgung, Bau- und Be-
triebshöfe, Standorte der Post mit Auslieferungsverkehr bezie-
hungsweise solche Standorte, die einen Fahrzeugpark vorhal-
ten)

genutzt werden soll.

(2) Bei Neuerrichtung von Vorhaben im Sinne des § 29 des Bau-
gesetzbuchs verringert sich der einzuhaltende Biotopflächenfaktor
auf 0,40, soweit das Grundstück für allgemeinbildende Schulen, Be-
rufsschulen oder Schulzentren genutzt werden soll.

(3) Weitergehende Regelungen nach Festsetzung Nummer 7 blei-
ben unberührt.

Nummer 6a Weitere Unterschreitungsmöglichkeiten bei Vorhaben
nach § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuchs

Soweit die Zulässigkeit eines Vorhabens im Sinne von Nummer 2
hinsichtlich der Grundfläche und der überbaubaren Grundstücksflä-
che nach § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuchs zu beurteilen ist, ist eine
Unterschreitung der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen
bis zu dem sich aus Absatz 2 und Absatz 4 der Nummer 7 ergebenden
Biotopflächenfaktor zulässig. Bestimmungsfaktor hierfür ist neben
der Art der Nutzung des Grundstücks abweichend von Absatz 1 in
Nummer 7 der sich nach Fertigstellung des geplanten Vorhabens
ergebende Überbauungsgrad des Grundstücks im Sinne von Num-
mer 5. 

Nummer 7 Minderung bei Änderung bestehender Anlagen

(1) Im Falle der Änderung bestehender baulicher Anlagen ist eine
Unterschreitung der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen
bis zu dem sich aus den Absätzen 2 bis 4 ergebenden Biotopflächen-
faktor zulässig. Bestimmungsfaktor hierfür ist neben der Art der Nut-
zung des Grundstücks der zum Zeitpunkt der Genehmigung vorhan-
dene Überbauungsgrad im Sinne von Festsetzung Nummer 5.

(2) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor, soweit

a) das Grundstück ausschließlich für Wohnungen (auch in Wohn-
heimen), oder

b) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen
und gewerblichen Zwecken dient, nicht im Zusammenhang mit
der gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder

c) das Grundstück ausschließlich oder überwiegend für öffentliche
Einrichtungen, die kulturellen oder sozialen Zwecken dienen
(zum Beispiel Bibliotheken, Freizeitheime, nichtkirchliche

Versammlungsstätten, Behinderteneinrichtungen, Hallenbäder,
Hallensportanlagen)

genutzt wird, bei einem 

Überbauungsgrad von 0,38 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF).

(3) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor in diesem Fall unabhängig vom
Überbauungsgrad auf 0,30, soweit das Grundstück für allgemein-
bildende Schulen, Berufsschulen oder Schulzentren genutzt wird.

(4) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor, soweit das Grundstück für Kinder-
tagesstätten genutzt wird, bei einem 

Überbauungsgrad von 0,30 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF).

Dies gilt auch, wenn das Grundstück zugleich auch anderen Nutzun-
gen dient, soweit die Freiflächen des Grundstücks überwiegend
durch die Kindertagesstätte genutzt werden. 

Nummer 8 Minderung bei Baudenkmälern

Bei Grundstücken mit Baudenkmälern kann der festgesetzte Bio-
topflächenfaktor unterschritten werden, soweit dies aus Gründen des
Denkmalschutzes erforderlich ist.

Nummer 9 Sonstige Ausnahmen

Eine Unterschreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors ist
zulässig, soweit die Ausnutzung des bestehenden Baurechts dies im
Einzelfall ausnahmsweise erfordert oder seine Einhaltung nur mit
unangemessen hohem Aufwand zu erreichen ist.

Nummer 10 Befestigung von Wegen und Plätzen

Flächen, die nach ihrer Lage und Zweckbestimmung ausschließ-
lich dem Abstellen von Personenkraftfahrzeugen oder dem Aufent-
halt von Personen dienen, sind mit luft- und wasserdurchlässigen
Materialien anzulegen und durch Vegetationsflächen zu gliedern, so-
weit dem nicht andere rechtliche Regelungen entgegenstehen.

Nummer 11 Sonstige Rechtsvorschriften

Diese Verordnung lässt nach anderen Rechtsvorschriften be-
stehende Pflichten unberührt.

Nummer 12 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Landschaftsplans umfasst alle Grund-
stücke innerhalb der in der Plankarte abgegrenzten Fläche. Der
Landschaftsplan enthält keine Festsetzungen für Grundstücke öffent-
licher Grünflächen oder Sportanlagen, die ganz oder überwiegend
für Nutzungen im Freien ausgelegt sind sowie für Grundstücke, die
ausschließlich oder überwiegend durch Einrichtungen der Sicherheit
und Ordnung (Polizei) oder Kirchen und kirchliche Gemeinde-
einrichtungen genutzt werden.

Hinweis:

Für gewerblich genutzte Grundstücke mit gewerblicher Nutzung der
Freiflächen kann die Anlage der Erschließungs- und Lagerflächen
als versiegelte Flächen ohne Versickerungsfähigkeit aus Gründen
des Boden- und Grundwasserschutzes erforderlich sein.
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Verordnung
über die Festsetzung des Landschaftsplans I-L-2 Spandauer Vorstadt

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte
Vom 16. August 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 5 des Berliner Naturschutzgesetzes in
der Fassung vom 28. Oktober 2003 (GVBl. S. 554), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. März 2005 (GVBl. S. 194), wird verord-
net:

§ 1

Geltungsbereich

Der Landschaftsplan I-L-2 Spandauer Vorstadt wird für den fol-
genden Geltungsbereich festgesetzt: 

Ausgehend von der Straßenkreuzung Torstraße / Friedrichstraße bil-
det die Torstraße die nördliche Grenze des Geltungsbereiches (ent-
lang der südlichen Straßenbegrenzungslinie). Ab der Gormannstraße
wechselt die Geltungsbereichsgrenze auf die nördliche Straßen-
begrenzungslinie und verläuft entlang der Bezirksgrenze bis zur
Weydinger Straße.

Die östliche Geltungsbereichsgrenze wird von der Weydinger Straße
und der Rosa-Luxemburg-Straße bis zur Ecke Dircksenstraße gebil-
det (westliche Straßenbegrenzungslinie). Ab hier knickt die Grenze
nach Westen ab und folgt der nördlichen Seite der S-Bahn bis zur
Spree und führt weiter entlang des nördlichen Ufers der Spree bis zur
Friedrichstraße.

Die westliche Geltungsbereichsgrenze folgt der westlichen Straßen-
begrenzungslinie der Friedrichstraße in nördlicher Richtung bis zur
Torstraße.

§ 2

Bestandteile des Landschaftsplans

(1) Der Landschaftsplan besteht aus einer Festsetzungskarte und
einem Text mit Begründung.

(2) Der Landschaftsplan ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.

(3) Die textlich festgesetzten Maßnahmen des Landschaftsplans
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

§ 3

Einsichtnahme

Die Urschrift des Landschaftsplans kann bei der örtlich zuständi-
gen unteren, eine beglaubigte Ausfertigung des Landschaftsplans bei
der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege wäh-
rend der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 4

Entschädigung

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche nach § 47 Abs. 1 und 2 des Ber-
liner Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 des Baugesetzbuchs und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
rechter Geltendmachung nach § 47 Abs. 1 und 2 des Berliner Na-
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 44 Abs. 4 des Baugeset-
zes

wird hingewiesen.

§ 5

Verfahrensfehler

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 10 Abs. 6 Satz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes bezeichnet
sind oder

2. Mängel der Abwägung

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin geltend ma-
chen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. Nach § 10 Abs. 6 des Berliner Naturschutz-
gesetzes ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
sowie des Abwägungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt sind.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. August 2005

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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A n l a g e

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Festsetzung des Land-
schaftsplans I-L-2 Spandauer Vorstadt

Nummer 1 Verordnungszweck

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden Mindestanforderungen hinsichtlich der natur-
haushalts-wirksamen Gestaltung der Baugrundstücke als „Biotop-
flächenfaktor“ im Sinne der Nummern 3 und 4 festgesetzt. Die Fest-
setzung erfolgt in der Planzeichnung durch Angabe des Biotopflä-
chenfaktors für einen jeweils räumlich abgegrenzten Teilbereich als
Dezimalzahl sowie durch ergänzende textliche Festsetzungen. 

Nummer 2 Biotopflächenfaktor

(1) Bei Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs, die die
Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen zum Inhalt haben,
darf der sich aus den Nummern 3 und 4 ergebende Biotopflächen-
faktor den festgesetzten Biotopflächenfaktor nicht unterschreiten,
soweit nicht die Voraussetzungen der Festsetzungen Nummer 6,
Nummer 6a oder Nummer 7 vorliegen. Im Falle der Änderung bau-
licher Anlagen gilt dies nur, wenn mit der Änderung zusätzliche Auf-
enthaltsräume geschaffen werden oder sich der im Sinne von Num-
mer 5 zu bestimmende Überbauungsgrad des Grundstücks erhöht.
Die zum Erreichen des Biotopflächenfaktors erforderlichen Maß-
nahmen sind vorrangig auf der Grundfläche durchzuführen. Dabei
sollen vorhandene Vegetationsflächen berücksichtigt werden. 

(2) Im Falle der Nutzungsänderung ohne Änderung der baulichen
Anlagen besteht keine Pflicht zur Umsetzung des festgesetzten Bio-
topflächenfaktors. Vorhaben, im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs,
die aus Gründen des Umweltschutzes durchgeführt oder durch-
geführt werden müssen, sind von der Einhaltung des Biotopflächen-
faktors freigestellt.

Nummer 3 Berechnungsmethode

Der Biotopflächenfaktor eines Grundstücks ist die Verhältniszahl,
die sich aus dem Verhältnis der nach den folgenden Sätzen rechne-
risch zu ermittelnden naturhaushalts-wirksamen Fläche zur Grund-
stücksfläche ergibt. Dabei wird einzelnen Flächentypen gemäß Num-
mer 4 ein spezifischer Anrechnungsfaktor entsprechend ihrer Wir-
kung auf den Naturhaushalt zugewiesen. Die auf dem Grundstück
vorzufindenden Flächentypen gemäß Nummer 4 sind nach ihrer
Größe in Quadratmetern gesondert zu erfassen und mit dem zugehö-
rigen Anrechnungsfaktor zu multiplizieren. Die sich danach für je-
den Flächentyp gesondert ergebenden Werte sind zu addieren. Die
Summe ist in Verhältnis zu der Größe des Grundstücks zu setzen. Der
Biotopflächenfaktor ergibt sich somit nach der Formel

Die Werte des Biotopflächenfaktors sind auf zwei Stellen hinter dem
Komma mathematisch auf- beziehungsweise abzurunden. 

Nummer 4 Flächentypen

Bei der Ermittlung des Biotopflächenfaktors nach Nummer 3 sind
für die einzelnen Flächentypen folgende Anrechnungsfaktoren zu
verwenden: 

(1) Vegetationsflächen mit Anschluss an anstehenden Boden (Ver-
fügbarkeit als Standort für Vegetationsentwicklung und als Lebens-
raum für Tiere ohne Beurteilung der Qualität der Vegetation) haben
den Anrechnungsfaktor 1,0.

(2) Halboffene Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und wasser-
durchlässigen Belägen, die neben Versickerung auch Pflanzen-
bewuchs zulassen, wie zum Beispiel Rasenschotter, Holzpflaster mit
hohem Fugenanteil, Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine oder
Rasenklinker (auf Flächen mit geringer Nutzungsintensität – zum Bei-
spiel Feuerwehrzufahrt) haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

(3) Teilversiegelte Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und was-
serdurchlässigen Belägen, die in gewissem Umfang Versickerung,
aber in der Regel keinen Pflanzenbewuchs zulassen, wie zum Bei-
spiel Klinker, Großsteinpflaster, Kleinsteinpflaster, Mosaikpflaster,
Holzpflaster, Betonverbundsteine oder Platten (mit Fuge auf Sand-/
Schotterunterbau), Sandflächen, Schotter, wassergebundene Decke,
offener, stark verdichteter Boden, durchlässige Kunststoffbeläge, Ra-
sengittersteine oder Rasenklinker auf intensiv genutzten Flächen
(zum Beispiel Stellplätze, Zufahrten) sowie halboffene Flächen im
Sinne von Absatz 2 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen und Dach-
flächen haben den Anrechnungsfaktor 0,3.

(4) Begrünte Dachflächen und sonstige Vegetationsflächen ohne
Anschluss an anstehenden Boden sind wie folgt zu unterscheiden:

a) Dachflächen von oberirdischen Gebäuden oder Gebäudeteilen
mit extensiver Begrünung, nicht aber von Hochhäusern im Sinne
der Bauordnung Berlin, haben den Anrechnungsfaktor 0,7. In-
tensiv genutzte Dachbegrünung wird nach Maßgabe der Buch-
staben b) und c) angerechnet.

b) Sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an anstehenden
Boden, insbesondere auf Kellerdecken/Tiefgaragen mit einem
Bodenauftrag von weniger als 80 Zentimeter sowie Hochbeete,
haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

c) Flächen im Sinne von b) mit einem Bodenauftrag von 80 Zenti-
meter und mehr haben den Anrechnungsfaktor 0,7.

(5) Bei nicht begrünten Dächern wird die Projektionsfläche mit ei-
nem Faktor von 0,2 angerechnet, soweit das auf diesen Flächen an-
fallende Regenwasser auf den Grundstücksfreiflächen flächenhaft
über Vegetation versickert wird. Die Anrechnung ist ausgeschlossen,
wenn die Versickerungsfläche nach ihrer Größe den überwiegenden
Teil der Grundstücksfreifläche beansprucht und hierdurch die Nut-
zung der Grundstücksfreifläche für die Bewohner des Grundstücks
wesentlich beeinträchtigt wird. Die Versickerungsmulden müssen
frei von Bodenverunreinigungen sein.

(6) Flächen begrünter fensterloser Außenwände, insbesondere
Brandwände, und begrünter Mauern (Vertikalbegrünung) sind bis zu
einer Höhe von zehn Metern mit einem Faktor von 0,5 anzurechnen.
Dies entspricht in etwa der Fläche, die innerhalb von zehn Jahren
von Selbstklimmern berankt wird. Bei der Begrünung mit einem
Rankgerüst wird die Fläche angerechnet, die das Rankgerüst ab-
deckt, jedoch maximal bis zu zehn Metern Höhe. Die Anrechnung er-
folgt für das Grundstück mit der Bebauung, dessen Flächen begrünt
werden.

(7) Versiegelte Flächen, das heißt, Flächen ohne Pflanzenbewuchs
mit luft- und/oder wasserundurchlässigen Belägen, zum Beispiel Be-
ton, Asphalt, Terrazzo, Keramik, Platten/Pflasterung (mit gebunde-
nem Unterbau oder mit Fugenverguss), wasserundurchlässige
Kunststoffbeläge sowie teilversiegelte Flächen im Sinne von Absatz
3 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen und Dachflächen sind nicht an-
zurechnen.

(8) Flächentypen, die hier nicht genannt sind, können auf den
Biotopflächenfaktor angerechnet werden, soweit sie sich auf die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes positiv auswirken. Der An-
rechnungsfaktor ist in diesen Fällen entsprechend den Absätzen 1 bis
7 zugrunde liegenden Bewertungskriterien zu ermitteln. 

Nummer 5 Überbauungsgrad

Der Überbauungsgrad – ÜBG – eines Grundstücks ergibt sich aus
dem Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Grundstücks-
fläche insgesamt. Die Anlagen nach § 19 Abs. 4 der Baunutzungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990,
das heißt, Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie bauliche
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, sind bei der Ermittlung des Überbau-
ungsgrades nicht anzurechnen. Der Überbauungsgrad ist auf zwei
Stellen hinter dem Komma mathematisch auf- beziehungsweise ab-
zurunden.

BFF =
(… m2 Flächentyp a • Anrechnungsfaktor x) + (… m2 Flächentyp b • Anrechnungsfaktor y) + …

… m2 Grundstücksfläche



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 61. Jahrgang Nr. 33 30. September 2005 481

Nummer 6 Minderung bei Bauvorhaben nach § 29 des Bauge-
setzbuchs

(1) Bei Vorhaben im Sinne von Nummer 2 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor abweichend von dem in der Plan-
zeichnung festgesetzten Biotopflächenfaktor, auf 0,30, soweit 

a) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen
und gewerblichen Zwecken dient, im Zusammenhang mit der ge-
werblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder

b) das Grundstück ausschließlich zu gewerblichen Zwecken oder

c) das Grundstück vorwiegend zu Zwecken der Unterbringung von
Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft,
der Verwaltung oder anderer kerngebietstypischer Nutzungen
oder

d) das Grundstück für Einrichtungen der technischen Infrastruktur
(Standorte für Anlagen der Ver- und Entsorgung, Bau- und Be-
triebshöfe, Standorte der Post mit Auslieferungsverkehr bezie-
hungsweise solche Standorte, die einen Fahrzeugpark vorhal-
ten)

genutzt werden soll.

(2) Bei Neuerrichtung von Vorhaben im Sinne des § 29 des Bauge-
setzbuchs verringert sich der einzuhaltende Biotopflächenfaktor auf
0,40, soweit das Grundstück für allgemeinbildende Schulen, Berufs-
schulen oder Schulzentren genutzt werden soll.

(3) Weitergehende Regelungen nach Festsetzung Nummer 7 blei-
ben unberührt.

Nummer 6a Weitere Unterschreitungsmöglichkeiten bei Vorhaben
nach § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuchs

Soweit die Zulässigkeit eines Vorhabens im Sinne von Nummer 2
hinsichtlich der Grundfläche und der überbaubaren Grundstücks-
fläche nach § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuchs zu beurteilen ist, ist eine
Unterschreitung der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen
bis zu dem sich aus Absatz 2 und Absatz 4 der Nummer 7 ergebenden
Biotopflächenfaktor zulässig. Bestimmungsfaktor hierfür ist neben der
Art der Nutzung des Grundstücks abweichend von Absatz 1 in Num-
mer 7 der sich nach Fertigstellung des geplanten Vorhabens ergeben-
de Überbauungsgrad des Grundstücks im Sinne von Nummer 5.

Nummer 7 Minderung bei Änderung bestehender Anlagen

(1) Im Falle der Änderung bestehender baulicher Anlagen ist eine
Unterschreitung der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen
bis zu dem sich aus den Absätzen 2 bis 4 ergebenden Biotopflächen-
faktor zulässig. Bestimmungsfaktor hierfür ist neben der Art der Nut-
zung des Grundstücks der zum Zeitpunkt der Genehmigung vorhan-
dene Überbauungsgrad im Sinne von Festsetzung Nummer 5.

(2) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor, soweit

a) das Grundstück ausschließlich für Wohnungen (auch in Wohn-
heimen), oder

b) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen
und gewerblichen Zwecken dient, nicht im Zusammenhang mit
der gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder

c) das Grundstück ausschließlich oder überwiegend für öffentliche
Einrichtungen, die kulturellen oder sozialen Zwecken dienen
(zum Beispiel Bibliotheken, Freizeitheime, nichtkirchliche
Versammlungsstätten, Behinderteneinrichtungen, Hallenbäder,
Hallensportanlagen)

genutzt wird, bei einem 

Überbauungsgrad von 0,38 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF).

(3) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor in diesem Fall unabhängig vom
Überbauungsgrad auf 0,30, soweit das Grundstück für allgemein-
bildende Schulen, Berufsschulen oder Schulzentren genutzt wird.

(4) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der einzu-
haltende Biotopflächenfaktor, soweit das Grundstück für Kinderta-
gesstätten genutzt wird, bei einem 

Überbauungsgrad von 0,30 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF).

Dies gilt auch, wenn das Grundstück zugleich auch anderen Nutzun-
gen dient, soweit die Freiflächen des Grundstücks überwiegend
durch die Kindertagesstätte genutzt werden. 

Nummer 8 Minderung bei Baudenkmälern

Bei Grundstücken mit Baudenkmälern kann der festgesetzte Bio-
topflächenfaktor unterschritten werden, soweit dies aus Gründen des
Denkmalschutzes erforderlich ist.

Nummer 9 Sonstige Ausnahmen

Eine Unterschreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors ist
zulässig, soweit die Ausnutzung des bestehenden Baurechts dies im
Einzelfall ausnahmsweise erfordert oder seine Einhaltung nur mit
unangemessen hohem Aufwand zu erreichen ist.

Nummer 10 Befestigung von Wegen und Plätzen

Flächen, die nach ihrer Lage und Zweckbestimmung ausschließ-
lich dem Abstellen von Personenkraftfahrzeugen oder dem Aufent-
halt von Personen dienen, sind mit luft- und wasserdurchlässigen
Materialien anzulegen und durch Vegetationsflächen zu gliedern, so-
weit dem nicht andere rechtliche Regelungen entgegenstehen.

Nummer 11 Sonstige Rechtsvorschriften

Diese Verordnung lässt nach anderen Rechtsvorschriften be-
stehende Pflichten unberührt.

Nummer 12 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Landschaftsplans umfasst alle Grund-
stücke innerhalb der in der Plankarte abgegrenzten Fläche. Der
Landschaftsplan enthält keine Festsetzungen für Grundstücke
öffentlicher Grünflächen oder Sportanlagen, die ganz oder überwie-
gend für Nutzungen im Freien ausgelegt sind sowie für Grundstücke,
die ausschließlich oder überwiegend durch Einrichtungen der
Sicherheit und Ordnung (Polizei) oder Kirchen und kirchliche
Gemeindeeinrichtungen genutzt werden sowie für die Grundstücke
der Volksbühne und des Friedrichstadtpalastes.

Hinweis:

Für gewerblich genutzte Grundstücke mit gewerblicher Nutzung der
Freiflächen kann die Anlage der Erschließungs- und Lagerflächen
als versiegelte Flächen ohne Versickerungsfähigkeit aus Gründen
des Boden- und Grundwasserschutzes erforderlich sein.
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XIV-95

im Bezirk Neukölln
Vom 1. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-95 vom 16. August 2004 für die Grund-
stücke Maybachufer 3-6 und Schinkestraße 23-25 sowie einen Ab-
schnitt des Maybachufers im Bezirk Neukölln wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. September 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XIV-153b

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow
Vom 1. September 2005

Auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-153b vom 20. September 2000 mit den
Deckblättern vom 9. Juli 2003 und 16. März 2005 für die Grund-
stücke Groß-Ziethener Chaussee 8/12 und Neuköllner Straße 344 im
Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow, wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans XIV-19 im Bezirk Neukölln vom 18. Juni 1975 (GVBl.
S. 1577) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können beim
Bezirksamt Neukölln, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche Stadt-
planung und Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen
werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung ge-
genüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. September 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-185ca

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz
Vom 1. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-185ca vom 24. Oktober 2003 für die
Grundstücke Wederstraße 65 (teilweise), 67/75, 79/93, Britzer
Damm 13/17 sowie Bürgerstraße 62/82 und einen Teilabschnitt der
Bürgerstraße im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. September 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-185da

im Bezirk Neukölln, Ortsteile Neukölln und Britz
Vom 1. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-185da vom 20. Dezember 2004 für das
Gelände zwischen Juliusstraße, Karl-Marx-Straße, Buschkrugallee,
Bundesautobahn A 100, Rungiusstraße sowie der westlichen Grenze
des Grundstücks Juliusstraße 59 im Bezirk Neukölln, Ortsteile Neu-
kölln und Britz, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, 

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. September 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-291

im Bezirk Neukölln
Vom 1. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes
vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIV-291 vom 16. August 2004 für das Gelän-
de zwischen Sanderstraße, Hobrechtstraße, Pflügerstraße und Kott-
busser Damm im Bezirk Neukölln wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
planes XIV-B 3 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Neukölln, vom 2. Juni
1989 (GVBl. S. 1092) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bauwesen, Fachbereiche
Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, 

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. September 2005

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y St. Vo g e l s a n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-51 c
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof

Vom 12. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBI. I
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der
Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert
durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl.
S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XV-51 c vom 18. April 1997, mit Deckblatt vom
17. Januar 2000 für eine Teilfläche des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ südwestlich der Aga-
straße, nordwestlich der Richard-Willstätter-Straße, nordöstlich der
Volmerstraße und südöstlich der Albert-Einstein-Straße sowie für
die Volmerstraße zwischen Albert-Einstein-Straße und Richard-
Willstätter-Straße im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung,
Wertermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung
Bauen und Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermes-
sung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss 

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleitpla-
nung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis
4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und
gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. September 2005

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIX-58a

im Bezirk Pankow, Ortsteil Rosenthal
Vom 13. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XIX-58a vom 30. September 2004 für die
Grundstücke Hauptstraße 116/156 im Bezirk Pankow, Ortsteil
Rosenthal, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Pankow
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Amt für Planen
und Genehmigen, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. September 2005

Bezirksamt Pankow von Berlin

B. K l e i n e r t M. F e d e r l e i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans II-145a

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit
Vom 13. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818,1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 und mit § 11 Abs. 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II
des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verord-
net:

§ 1

Der Bebauungsplan II-145a vom 22. Oktober 1996 für die Grund-
stücke Paulstraße 20B-20D im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, mit
Deckblatt vom 11. Juni 2002 wird festgesetzt. 

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 13. September 2005

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e D. D u b r a u

Stellv. Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans II-147

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit
Vom 13. September 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), ), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818,1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 und mit § 11 Abs. 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II
des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verord-
net:

§ 1

Der Bebauungsplan II-147 vom 1. November 2000 für das Gelän-
de nördlich der Spree zwischen Lutherbrücke und der Verlängerung
der Joachim-Karnatz-Allee, für die Lutherbrücke und für Abschnitte
der Paulstraße und des Spreeweges im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit,
mit Deckblatt vom 11. Juni 2002 wird festgesetzt. Er ändert teilweise
die durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans II-35
im Bezirk Tiergarten vom 10. August 1960 (GVBl. S. 857) und
durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans II-202
im Bezirk Tiergarten vom 30. Dezember 1997 (GVBl. S. 705) fest-
gesetzten Bebauungspläne.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 13. September 2005

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e D. D u b r a u

Stellv. Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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